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VOM BÄCKER ZUM BÄCKERMEISTER

Sie sind Bäcker und möchten ihre Kar-
riere in die Hand nehmen? Dann hat 
die Meisterausbildung für Sie das 
richtige Rezept für die Zukunft parat.

„Das Bäckerhandwerk ist so vielfältig 
und man hat so unendlich viele Möglich-

keiten sein Können und seine Kreativität 
einzubringen“, schwärmt Bäckermeister Simon Rapp, 
Lehrmeister an der Rottweiler Bildungsakademie, der sich 
ganz besonders für die Meisterprüfung stark macht. 
Schließlich sei der Meisterbrief die Eintrittskarte in die 
Selbständigkeit. „Nicht nur fachlich, auch persönlich entwi-
ckelt man sich durch die Meisterausbildung weiter – das ist 
wie eine Art Update auf allen Ebenen“, so der Lehrmeister. 
Die Möglichkeiten, die sich einem Meister bieten, reichen 
weit über das Betreiben eines klassischen Handwerksbe-
triebs hinaus, weiß Rapp. So könne man beispielsweise in 
der Lebensmittelüberwachung tätig werden und sein 
Können und Wissen auch im Ausland einbringen. „Die 
deutsche Brotkultur ist im Ausland sehr hoch angesehen, 
da das deutsche Bäckerhandwerk und vor allem die Meis-
terausbildung sehr hohe Standards haben. Die Zahl der 
Brotsorten in Deutschland ist nahezu unschlagbar“, infor-
miert Rapp. 

Mit dem Meisterbrief erhält jeder mittlerweile auch den 
Titel Bachelor Professional, was die internationale Ver-
gleichbarkeit erleichtert. Ein Weg, den Rapp als Meister 
selbst voller Leidenschaft beschritten hat, ist der des 
Ausbilders. „Ob im Betrieb, als festangestellter Dozent in 
einer Bildungsstätte oder freiberuflich: Junge Menschen für 
das Bäckerhandwerk zu begeistern, ist eine wichtige und 
sinnvolle Aufgabe für die Zukunft“, sagt er. Und wer als 
Bäckermeister noch seinen Konditormeister oben drauf-
sattele, sei richtig gut aufgestellt, so der Experte. 

Meister/innen haben beste Voraussetzungen für eine Fir-
mengründung oder die Übernahme eines bestehenden 
Betriebes. Sie können individuell entwickelte Produkte und 
Dienstleistungen anbieten und haben gelernt, einen Betrieb 
erfolgreich zu führen.

1. Besser werden
Gewinnen Sie Kompetenz und persönliche Quali-
fikation.
Wer seinen Meister macht, erweitert seine Fähigkeiten 
und erwirbt einen wichtigen Vorsprung an Wissen und 
Können. So sind Handwerksmeister/innen für die wachsen-
den Anforderungen des regionalen und globalen Marktes 
bestens gerüstet.

2. Sich selbstständig machen
Führen Sie Ihren Betrieb in eine sichere Zukunft.

3. Kunden gewinnen
Profitieren Sie vom positiven Image des Meister-
briefes.
Er ist und bleibt ein wichtiges Markenzeichen für Qualität, 
auf das die Kunden vertrauen. Und weil sie wissen, dass sie 
bei Ihnen als Meister/in qualitativ hochwertige Arbeit und 
professionellen Service erhalten, kommen sie immer 
wieder gerne auf Sie zu.

4. Existenz sichern

Ob in der Selbstständigkeit oder als fest angestellte Füh-
rungskraft – als Meister/in Ihres Handwerks lernen Sie, 
Ihre Zukunft dauerhaft zu sichern. So senken Sie nachhaltig 
Ihr Insolvenzrisiko und schützen sich vor Arbeitslosigkeit.

Etablieren Sie sich erfolgreich am Markt.

Nutzen Sie interessante Aufstiegsmöglichkeiten.
5. Karriere machen

Auch als Angestellter können Sie als Meister/in eine Füh-
rungsposition übernehmen. Mit Ihrem Know-how sind Sie 
für Ihre Mitarbeiter eine Autorität. Sie tragen Verantwor-
tung und treffen richtungsweisende Entscheidungen.

Fördern Sie die Entwicklung des Unternehmens.

Flexibilität, Ausdauer, Motivation – für das alles steht der 
Meisterbrief. Wer diese herausragende Qualifikation ge-
schafft hat, hat allen Grund zufrieden mit sich zu sein. Und 
der Meisterbrief ist auch gesellschaftlich hoch angesehen – 
und das nicht nur in Deutschland, sondern international. 
Darauf weist auch der Titel „Bachelor Professional“ hin, 
den seit 1. Januar 2020 jede/r führen darf, der/die erfolg-
reich eine Meisterprüfung bestanden hat.

Mit dem Meistertitel direkt durchstarten.

8. Anerkennung genießen

9. Studium beginnen

Wer seine Fähigkeiten weitergibt, braucht sich wegen des 
Fachkräftemangels keine Sorgen zu machen. Denn aus 
qualifizierten und leistungsfähigen Auszubildenden werden 
motivierte Mitarbeitende, auf die Sie sich auch beim Aus-
bau Ihres Unternehmens verlassen können.

Der Meisterbrief steht für qualitativ hochwertige Arbeit, 
die auch finanziell von Ihren Kunden oder Ihrem Arbeitge-
ber anerkannt wird. So zahlt sich die Investition in Ihre 
Ausbildung schnell wieder aus. Wie viel mehr Geld Sie mit 
dem Meistertitel verdienen, können Sie in einer Studie aus 
dem Jahr 2019 auf der Webseite der Deutschen Hand-
werks Zeitung (DHZ) nachlesen.

... zählt am meisten.

7. Nachwuchs ausbilden

Neben all diesen guten Gründen gibt es sicher noch einen 
ganz besonderen, den nur Sie kennen: Ihr eigener guter 
Grund. Und der ist oft die stärkste Motivation auf dem 
Weg zum Meisterbrief.

10. Und Ihr persönlicher Grund

Seien Sie stolz auf Ihre Leistung.

Durch Ihre erworbene Qualifikation steht Ihnen als Meis-
ter/-in bundesweit der Weg an Universitäten, Hochschulen 
oder Fachhochschulen offen – und das ganz ohne jede 
zusätzliche Prüfung.

6.  Einkommen verbessern
Steigern Sie den Wert Ihrer Arbeit.

Warum Meister oder Meisterin werden? 
Wir liefern Ihnen 10 gute Gründe, warum sich der Meisterbrief auf jeden Fall lohnt.

Für eine leichtere Lesbarkeit wurde an manchen Stellen auf eine geschlechtsneutrale oder die männliche Schreibweise zurück-
gegriffen. Sämtliche personenbezogenen Formulierungen beziehen sich im Sinne der Gleichbehandlung selbstverständlich 
gleichermaßen auf alle Geschlechter.

Infoabend und Online-Beratung
Wir informieren Sie über Ihrem Weg zum Meister an unseren 
Meisterinfoabenden und Online-Beratungen.
Termine auf www.bildungsakademie.de/meisterinfoabende
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Herstellung von:

Teil I - Fachpraxis 

n (Spezial-) Broten unter Verwendung verschiedener
 Sauerteig-Verfahren

n  Kleingebäck

n  Schaustücken

n  feinen Backwaren

n  Torten und Desserts

n  Dauerbackwaren

n  Speiseeis

n Kalkulation und Rezeptverwaltung mittels EDV

Teil II - Fachtheorie 

n Backtechnologie

n Fachbezogene Biologie, Chemie, Physik und Hygiene

n Ernährungslehre

n Werkstoffkunde

n Vertriebs- und Verkaufskunde

n Betriebswirtschaftliche Kennzahlen

n Arbeitsablaufplanung, Unfallverhütung und Arbeits-
schutz

Teilnehmer, die die Meisterschule in Vollzeit besuchen, 
müssen für ihren Krankenversicherungsschutz selbst Sorge 
tragen. 

Wenn der Ehegatte Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
kasse ist, gibt es die Möglichkeit einer beitragsfreien Fami-
lienversicherung. Für ledige Meisterschüler unter 25 Jahren 
ist auch eine Familienversicherung über die Eltern möglich. 
Voraussetzung ist allerdings, dass das monatliche Gesamt-
einkommen des Fortbildungsteilnehmers € 470,- (Stand 
2022) nicht übersteigt. Leistungen, die der Teilnehmer nach 
BAföG. bzw. nach dem Gesetz über die berufliche Auf-
stiegsfortbildung (AFBG) erhält, zählen nicht zum Gesamt-
einkommen.

Sind die Voraussetzungen einer beitragsfreien Familienver-
sicherung nicht gegeben, kann sich der Fortbildungsteilneh-
mer bei seiner bisherigen Krankenversicherung freiwillig 
versichern. Der Beitrag richtet sich dabei nach den Einnah-
men des Meisterschülers. Da Meisterschüler in der Regel 
keine Einkünfte bzw. nach dem Gesetz über die Förderung 
der beruflichen Aufstiegsfortbildung einen Zuschuss je 
nach Familienstand erhalten, wird ihre Einkommenssitua-
tion wie die von Studenten und Praktikanten behandelt. 

Bei Teilnehmern, die sich in Teilzeit beispielsweise auf die 
Meisterprüfung vorbereiten, ändert sich am Krankenversi-
cherungsschutz nichts, da sie weiter in einem krankenversi-
cherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis stehen.

Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kranken-
kasse.

Krankenversicherung

Folgende Möglichkeiten können in Frage kommen:
Es gibt einen Zuschuss von 50 Prozent der Kurs- und 
Prüfungsgebühren. Für den Rest der Fördersumme erhal-
ten Sie ein Angebot der KfW über ein zinsgünstiges 
Bankdarlehen. Zudem werden Ihnen auf Antrag bei bestan-
dener Prüfung die Hälfte des zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fällig gewordenen Darlehens für die Lehrgangs- und 
Prüfungsgebühren erlassen.

Handwerker/-innen und andere Fachkräfte, die sich auf 
einen Fortbildungsabschluss (z.B. Fachkaufleute, Betriebs-
wirte, Handwerks- und Industriemeister/-in, Techniker/-in 
oder eine vergleichbare Qualifikation) vorbereiten und die 
über eine nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der 
Handwerksordnung (HwO) anerkannte, abgeschlossene 
Erstausbildung oder einen vergleichbaren Berufsabschluss 
verfügen, können die Aufstiegsförderung beantragen. 

Nähere Hinweise unter www.aufstiegs-bafoeg.de.

Aufstiegs-BAföG

Zu den Materialkosten für Ihr Meisterprüfungsprojekt 
können Sie eine Förderung bis zur Hälfte der notwendigen 
Kosten und einer Höhe von bis zu 2.000 Euro erhalten. 50 
Prozent der Förderung erhalten Sie auch hier als Zuschuss 
50 Prozent als Darlehen.

Wenn Sie die Meisterschule in Vollzeit besuchen, können 
Sie zusätzlich zur Förderung der Fortbildungskosten einen 
Beitrag zum Lebensunterhalt erhalten. Diese Unterhalts-
förderung ist abhängig von Ihrem Einkommen und Vermö-
gen, die Unterhaltsförderung wird vollständig als Zuschuss 
gewährt. 

LEHRINHALTE TEILE I BIS IV 

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Teil III - Betriebswirtschaft und Recht

n Gründungs- und Übernahmeaktivitäten, vorbereiten, 
durchführen und bewerten

n Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen beurteilen

n Unternehmensführungsstrategien entwickeln

n Ausbildung vorbereiten und Einstellung von 
Auszubildenden durchführen

n Ausbildungsvoraussetzungen prüfen und Ausbildung 
planen

Teil IV - Ausbilderschein nach AEVO 

n Ausbildung abschließen

n Ausbildung durchführen

Termine und Gebühren
Die aktuellen Termine und Gebühren entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Übersichtsblatt.

Anmeldung 
Jederzeit über das Online-Anmeldeverfahren unter 
www.bildungsakademie.de möglich. 
Die Verfügbarkeit von Kursplätzen wird ebenfalls online angezeigt. 

WEITERBILDUNG FÖRDERN LASSEN

Finanzierung und Fördermöglichkeiten
Gerne beraten wir Sie zu weiteren Finanzierungs- und Förder-
möglichkeiten wie z.B. die zinsfreie Ratenzahlung, Arbeitgeber-
zuschüsse, die Meisterprämie und das Weiterbildungsstipendium.
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 Betriebswirtschaftlicher, kaufmännischer und 
 rechtlicher Teil

n Teil I: 
 Fachpraktischer Teil 
 (Meisterprüfungsprojekt und Situationsaufgabe)

zuständig?

n Teil IV: 
 Berufs- und arbeitspädagogischer Teil

Wir empfehlen Ihnen, die Zulassung zur Meisterprüfung 
noch vor Anmeldung zum Meistervorbereitungskurs bei der 
Geschäftsstelle der Meisterprüfungsausschüsse der Hand-
werkskammer Konstanz zu klären.

n Teil II: 
 Fachtheoretischer Teil

Die Meisterprüfung ist eine staatliche Prüfung, die von 
ehrenamtlichen Meisterprüfungsausschüssen nach den 
Vorschriften der Handwerksordnung und der hierzu 
erlassenen Meisterprüfungsordnung abgenommen wird.

Die Meisterprüfung besteht aus den vier folgenden Prü-
fungsteilen:

n Teil III:  

Die vier Teile sind rechtlich selbständig und können in 
beliebiger Reihenfolge zu verschiedenen Terminen abgelegt 
werden. Jeder Prüfungsteil kann bis zu dreimal wiederholt 
werden.

Wer ist für die Meisterprüfung 

Den Meistervorbereitungskurs besuchen Sie bei einem 
Bildungsträger, der Sie bestmöglich auf die Meisterprüfung 
vorbereitet. Die Prüfung obliegt allerdings der Handwerks-
kammer bzw. den von ihr bestellten Prüfungskommissionen. 
Unsere Bildungsstätten haben auf den Ablauf, die Fragen 
oder Prüfungsergebnisse keinen Einfluss. Der Besuch einer 
Meistervorbereitung garantiert daher nicht das Bestehen 
der nachfolgenden Meisterprüfung, vermittelt Ihnen jedoch 
alle prüfungsrelevante Themen.

Zur Meisterprüfung in einem zulassungspflichtigen Hand-
werk wird zugelassen:

n wer eine Gesellenprüfung in dem Handwerk, in dem er 
die Meisterprüfung ablegen will, bestanden hat;

n wer eine entsprechende Abschlussprüfung in einem 
anerkannten Ausbildungsberuf, in dem er die Meisterprü-
fung ablegen will, bestanden hat;

n wer eine andere Gesellen- oder Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf bestanden hat und 
in dem zulassungspflichtigen Handwerk, in dem er die 
Meisterprüfung ablegen will, mindestens zwei Jahre 
gearbeitet hat.

Wie sind die Zulassungsvoraus-
setzungen im zulassungspflichtigen 
Handwerk?

n wer in einem damit verwandten Handwerk eine Gesel-
lenprüfung bestanden hat;

n wer eine Gesellenprüfung oder eine Abschlussprüfung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf bestanden hat. Für 
die Ablegung des Teil III der Meisterprüfung entfällt die 
Zulassungsvoraussetzung.

Zur Meisterprüfung in einem zulassungsfreien Handwerk 
wird zugelassen:

Wie sind die Zulassungsvoraus-
setzungen im zulassungsfreien 
Handwerk

Wo beantrage ich die Zulassung zur 
Meisterprüfung?
Die Zulassung muss schriftlich bei der Handwerkskammer 
Konstanz beantragt werden - online oder per Post. Weitere 
Informationen zur Zulassung  sowie entsprechende Formu-
lare zur Meisterprüfung finden Sie unter 
www.hwk-konstanz.de/meisterpruefung.

VOR DEM MEISTERBRIEF STEHT DIE PRÜFUNG

Informationen zur Meisterprüfung
Handwerkskammer Konstanz
Tel. 07531 205-356  |  meisterpruefung@hwk-konstanz.de
www.hwk-konstanz.de/meisterpruefung

Durch langjährige Erfahrung und die Nähe zum Hand-
werk sind unsere Weiterbildungsangebote optimal auf 
den Bedarf der regionalen Wirtschaft abgestimmt. 

Mit Bildungsstandorten in Rottweil, Singen und Wald-
shut sowie der mit der IHK gemeinsam betriebenen 
Beruflichen Bildungsstätten in Tuttlingen zählt die Hand-
werkskammer Konstanz zu den größten gewerblichen 
Bildungsanbietern im Südwesten. 

In 15 Gewerken vermittelt Ihnen unser erfahrenes 
Lehrmeister- und Dozententeam aktuelles Fach- und 
Führungswissen. 

Kleine Gruppen und praxisorientierte Unterrichtsme-
thoden garantieren einen individuellen Lernerfolg. 

Blended Learning- und Online-Angebote werden stetig 
weiterentwickelt, so dass Sie je nach individueller Situa-
tion oder Vorstellung erfolgreich an Ihr Ziel gelangen.  

Unsere Kurse sind in Modulen aufgebaut und können in 
Vollzeit oder Teilzeit belegt werden. 

Unser Plus +

Die Bildungsakademie Rottweil
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Bildungsakademie Waldshut

Tel. 07751 8753-0
Fax 07751 8753-13

Bildungsakademie Singen

Friedrichstraße 3    79761 Waldshut-Tiengen//

rottweil@bildungsakademie.de

Lange Straße 20    78224 Singen//

singen@bildungsakademie.de 
Fax 07731 83277-599
Tel. 07731 83277-0

waldshut@bildungsakademie.de

KURSORTE

Steinhauserstraße 18    78628 Rottweil//
Tel. 0741 5337-0
Fax 0741 5337-37

Bildungsakademie Rottweil

WEITERE INFORMATIONEN UND BERATUNG
Handwerkskammer Konstanz
Meisterschulen Bildungsakademie
Lange Straße 20    78224 Singen //
Tel. 07731 83277-589
Fax 07731 83277-599
meisterschulen@hwk-konstanz.de


